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Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Ausweisung des Gebietes 

„Weiner Mark“ 

Stadt Ochtrup, 
Kreis Steinfurt, im Regierungsbezirk Münster,  

als Naturschutzgebiet 
 
 
Präambel  
 
Das ca. 10,4 ha große Naturschutzgebiet umfasst im Wesentlichen Feuchtwie-
sen mit ihren typischen Tier- und Pflanzengemeinschaften. Es handelt sich um 
ein Feuchtwiesenschutzgebiet im Naturraum Westmünsterland. 
 
Das Gebiet zeichnet sich durch die typische Vegetation eines Feuchtgrün-
landes mit einer hohen Schutzwürdigkeit aus. Insbesondere ist das Feuchtwie-
sengebiet durch Bestände der landesweit gefährdeten Pflanzengesellschaft 
Feuchte Weidelgras-Weißkleeweide geprägt.  
 
Das Gebiet und seine unmittelbare Umgebung sind ein traditioneller, lokal 
bedeutsamer Rastplatz für durchziehende Vogelarten sowie potentielles Brut-
gebiet für die Wiesenvogelarten Uferschnepfe und Großer Brachvogel. Darü-
ber hinaus bildet es ein bedeutsames Trittsteinbiotop für den Laubfrosch.  
 
Wichtiges Ziel dieser Verordnung ist der Erhalt bzw. die Entwicklung und exten-
sive Bewirtschaftung des Grünlandkomplexes mit Feucht- und Magergrünland 
als Lebensraum für Wat- und Wiesenvögel, für Amphibien sowie die Entwick-
lung von feuchten Hochstaudenfluren. Das Gebiet ist auch wegen seines 
Entwicklungspotentials eine herausragende Teilfläche im landesweiten Ver-
bund der Feuchtwiesenschutzgebiete.  
 
Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Gebietsentwicklungsplanes, 
Teilabschnitt Münsterland, mit der Darstellung eines „Bereiches für den Schutz 
der Natur“ konkretisiert und erfüllt.  
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Rechtsgrundlagen 

 
Aufgrund  
 
- des § 42 a Abs. 1 und 3 in Verbindung mit den §§ 20 und 34 Abs. 1 des 

Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Land-
schaft (Landschaftsgesetz – LG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom  15.12.2005 (GV. NRW. S. 35), 

 
- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-

nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) und  

 
- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 23.05.2006 (GV. NRW. S. 218), 

 
wird - hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der Jagd im Einvernehmen 
mit der Oberen Jagdbehörde des Landes NRW - verordnet:  
 
 

 § 1 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Naturschutzgebiet „Weiner Mark“ ist ca. 10,4 ha groß und liegt im 

Kreis Steinfurt im Gebiet der Stadt Ochtrup, Gemarkung Ochtrup. 
 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 
- im Maßstab 1 : 25 000 (Übersichtskarte, Anlage I)  
 
und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 
- im Maßstab 1 :  5 000 (Detailkarte, Anlage II) 

 
dargestellt. 
 
Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke  
 
Gemarkung Ochtrup  
 
Flur 59 Flurstücke 109 tlw., 130 -132, 133 tlw. 
 
 
 
 
Bei den Flächen  
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Gemarkung Ochtrup 
 
Flur 59 Flurstücke 130 tlw., 133 tlw.  
 
handelt es sich um vegetationskundlich bedeutsame Flächen.  
 
Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verordnung.  

 
Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 :  5 000 kann aus druck-
technischen Gründen an dieser Stelle nicht veröffentlich werden. Sie wird 
im Wege der Ersatzveröffentlichung durch die Möglichkeit der Einsicht-
nahme bekannt gemacht. 
 

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der Dienststunden bei fol-
genden Behörden eingesehen werden:  

 
a) Bezirksregierung Münster  

- Höhere Landschaftsbehörde -  
Domplatz 1 – 3 
48143 Münster  

 
b) Landrat des Kreises Steinfurt  

- Untere Landschaftsbehörde -  
Dienstgebäude Tecklenburg  
Landrat-Schultz-Straße 1  
49545 Tecklenburg  

 
c) Bürgermeister der Stadt Ochtrup 

Prof.-Gärtner-Straße 10 
48607 Ochtrup.  

 

§ 2 
Schutzzweck und Schutzziel 

 
(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Naturschutzgebiet gemäß 

§ 20 LG ausgewiesen. 
 
(2) Die Unterschutzstellung erfolgt  
 

a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensge-
meinschaften und Lebensstätten, insbesondere von seltenen und 
z. T. stark gefährdeten landschaftsraumtypischen Pflanzen- und Tie-
rarten und von seltenen, zum Teil gefährdeten Wat- und Wiesenvö-
geln, Amphibien und Wirbellosen sowie Pflanzen und Pflanzengesell-
schaften des offenen Wassers und des feuchten Grünlandes; 
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b) zur Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtwiesenbereiches als be-
deutsames Brut-, Rast- und Überwinterungsquartier für zahlreiche, 
z. T. stark gefährdete Vogelarten; 

 
c) aus naturwissenschaftlichen, natur- und landeskundlichen sowie na-

tur- und erdgeschichtlichen Gründen und wegen der biogeogra-
phischen Bedeutung; 

 
d) wegen der Unersetzbarkeit, Seltenheit, besonderen Eigenart und der 

hervorragenden Schönheit des Gebietes; 
 

e) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr schädlicher Ein-
wirkungen und negativer Veränderungen ökologischer Zusammen-
hänge; 

 
f) als Bestandteil eines Biotopverbundes von landesweiter Bedeutung. 

 
(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende langfristige Zielsetzung 

für das Gebiet ist die Erhaltung, Sicherung und weitere Entwicklung einer 
charakteristischen, weitgehend offenen Feuchtwiesenlandschaft sowie 
die Sicherung eines stabilen, landschaftstypischen Wasser- und Nähr-
stoffhaushaltes. Zum Schutz der nährstoffarmen Lebensräume ist die Ex-
tensivierung des Grünlandes  sicherzustellen. 

 
§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 
 
(1) In dem Naturschutzgebiet sind, soweit der nachfolgende Absatz 2 und 

die §§ 4 - 6 dieser Verordnung nicht etwas anderes bestimmen, alle 
Handlungen verboten, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Be-
einträchtigung oder Störung oder zu einer Zerstörung, Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestand-
teile führen können (Verschlechterungsverbot). 

 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere verboten: 
 

1. bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren Nutzung zu 
ändern, auch wenn dafür keine Planfeststellung, Genehmi-
gung oder Anzeige erforderlich ist; 

 
Begriffsbestimmung: 
Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in § 2 Abs. 1 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landesbauordnung 
- BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255) in der jeweils gel-
tenden Fassung definierten Anlagen, hierzu zählen auch Stege, 
Camping- und Wochenendplätze, Viehhütten, Jagdkanzeln, offene 
Hochsitze und Ansitzleitern sowie Verkehrsanlagen, Wege und Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen; 
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unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz beste-
hender geschlossener Jagdkanzeln in der Zeit vom 01.10. bis 
01.03. 

 

Ausnahme: 
Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, offenen Hochsitzen 
und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler Jagdkanzeln) erteilt die Un-
tere Landschaftsbehörde auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung, 
soweit diese nach Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und 
Schutzziel nicht entgegen stehen;  
 
Hinweis:  

Das Erfordernis, vor Errichtung einer jagdlichen Einrichtung die Er-

laubnis des Flächeneigentümers einzuholen, bleibt bestehen. 

 
2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unterirdischer Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen und Fernmeldeeinrichtungen anzulegen 
oder zu ändern; 
 

Ausnahme: 
Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neuanlage oder Änderung auf 
öffentlichen Verkehrswegen sind außerhalb der Brutzeit (15.03. – 
15.07.) ausgenommen, sofern die Maßnahme der Unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird und diese 
nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken erhebt. 

 
3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu ändern; 

 
unberührt bleibt die Errichtung und Unterhaltung von ortsübli-
chen Weidezäunen; 

 
4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen oder Beleuch-

tungen zu errichten, anzubringen oder zu verändern; 
 

unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweistafeln in 
bestehender Art und Größe, die Errichtung oder das Anbringen 
behördlich genehmigter Schilder oder Beschriftungen soweit 
sie ausschließlich auf den Schutzzweck des Gebietes hinweisen 
oder als Orts- und Verkehrshinweise, Wegmarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

 
5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Zelte oder Warenautoma-

ten oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt von Menschen die-
nende Anlagen aufzustellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohn-
mobile oder Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie anzu-
legen; 
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6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzulegen; zu lagern, zu 

zelten, zu grillen oder Feuer zu machen; 
 

7. Anlagen für den Wasser-, Luft-, Schieß- und Modellflugsport zu er-
richten sowie mit Modellflugzeugen, Flugdrachen, Ultraleichtflug-
zeugen, Gleitschirmen und Ballons zu starten oder zu landen, und 
das Gebiet mit diesen zu überfliegen; 

 
8. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft- und Modellsport auszuüben und 

Modellfahrzeuge jeglicher Art zu betreiben; 
 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, fließende oder 
stehende Gewässer einschließlich ihrer Ufer zu verändern, zu besei-
tigen, in eine intensivere Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ih-
rer sonstigen Eigenschaften nachteilig zu verändern; 

 
10. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des Gebietes ver-

ändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie den Grundwasserstand 
abzusenken (z.B. durch Neuanlage von Gräben oder Dränagen); 

 
11. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, physikalische, 

chemische und biologische Veränderungen durchzuführen, die die 
Beschaffenheit bzw. die Ökologie der Gewässer negativ beein-
trächtigen können; 

 
12. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die nicht in den jähr-

lich zu erstellenden Unterhaltungsplänen enthalten sind, ohne Be-
nehmen mit der Unteren Landschaftsbehörde durchzuführen.  

 
13. Wege, Straßen und Plätze anzulegen, zu verändern oder in eine hö-

here Ausbaustufe zu überführen; 
 

Ausnahme: 
Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit standort-
angepasstem Material außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. 
währenden Brutzeit, sofern die Maßnahme der Unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher angezeigt wird und 
diese nicht binnen eines Monats hiergegen Bedenken erhebt.  

 
14. die Flächen abseits von Straßen, Wegen, Park- und Stellplätzen zu 

betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit Fahrrä-
dern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie Fahrzeuge außerhalb 
der speziell dafür gekennzeichneten Park- und Stellplätze abzustel-
len; 

 
unberührt bleiben: 
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a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Landwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze 
der guten fachlichen Praxis sowie das Betreten und Befah-
ren im Rahmen der Gewässerunterhaltung, 

 
b) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-

übung der Jagd, soweit es nicht an anderer Stelle dieser 
Verordnung und insbesondere durch die §§ 3 und 5 ein-
geschränkt oder verboten ist, 

 
c) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungsbe-

rechtigten, 
 

d) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Imkerei soweit es nicht an anderer Stelle dieser 
Verordnung und insbesondere durch § 3 Abs. 2 Nr. 17 b) 
eingeschränkt ist; 

 
e) das Betreten und Befahren zur Durchführung behördlicher 

Überwachungsaufgaben und Unterhaltungsmaßnahmen; 
 

Ausnahme: 
Auf Antrag kann die Untere Landschaftsbehörde für wissenschaftli-
che Untersuchungen und Exkursionen im gesamten Naturschutzge-
biet eine Ausnahmegenehmigung erteilen; 
 
Hinweis: 

Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch die Aus-

nahmegenehmigung nicht berührt. 

 
15. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie Hundesportübungen,        

-ausbildungen und -prüfungen durchzuführen; 
 

unberührt bleibt der Einsatz von Hütehunden im Rahmen der 
Schäferei und der Einsatz von Jagdhunden im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, jedoch nicht die Aus-
bildung von Jagdhunden; 

 
16. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie zu beunruhi-

gen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten; Puppen, Larven, Eier und 
sonstige Entwicklungsformen sowie Nester oder sonstige Nist-, Brut-, 
Wohn- und Zufluchtsstätten dieser Tiere der Natur zu entnehmen, sie 
zu beschädigen oder zu zerstören sowie diese Tiere durch Lärmen, 
Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stö-
ren; 
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unberührt bleibt die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, 
soweit sie nicht an anderer Stelle dieser Verordnung und insbe-
sondere durch die §§ 3 und 5 eingeschränkt oder verboten ist; 

 
17. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder entwicklungs-

fähige Pflanzenteile einzubringen, anzusiedeln bzw. auszusetzen; 
 

unberührt bleiben 
 
a) die ordnungsgemäße Landwirtschaft unter Beachtung der 

Grundsätze der guten fachlichen Praxis, soweit diese nicht 
nach § 4 dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten 
ist; 

 
b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, soweit die 

Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern mit der Un-
teren Landschaftsbehörde abgestimmt sind; 

 
18. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkulturen, wie z. B. 

Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkulturen oder Baumschulen 
anzulegen; 

 
19. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und Nachpflan-

zungen von Gehölzen und Hecken mit nicht zur potentiell natürli-
chen Vegetation gehörenden Pflanzen vorzunehmen sowie Pflanz-
material ungeeigneter Herkünfte zu verwenden; 

 
20. Bäume, Sträucher oder sonstige wildwachsende Pflanzen sowie Pilze 

ganz oder in Teilen zu beschädigen, zu beseitigen, auszugraben 
oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem 
Wachstum oder Bestand zu beeinträchtigen. Als Beschädigung gilt 
auch das Verletzen des Wurzelwerkes (z.B. durch Pflügen) oder der 
Rinde und jede Handlung, die geeignet ist, das Wachstum und die 
Entwicklung zu beeinträchtigen; 

 
unberührt bleibt die ordnungsgemäße Landwirtschaft und die 
Forstwirtschaft unter Beachtung der Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis, soweit diese nicht nach § 4 dieser Verord-
nung eingeschränkt oder verboten sind; 

 
21. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen 

oder Sprengungen sowie andere die Bodengestalt verändernde 
Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder Gesteinsmaterial zu 
entnehmen, zu gewinnen oder aus dem Gebiet zu entfernen; 

 
22. Abfallstoffe aller Art (einschließlich Grün- und Gartenabfällen), Bo-

den, Bauschutt, Altmaterial sowie andere landschaftsfremde flüssige 
oder feste Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände, die geeig-
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net sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt zu beeinträch-
tigen oder zu gefährden, kurzfristig oder auf Dauer zu lagern, auf- 
bzw. einzubringen, in Gewässer oder in das Grundwasser einzuleiten 
oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen; 

 
23. bislang land- und forstwirtschaftlich nicht genutzte Flächen zu be-

wirtschaften, mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbe-
kämpfungsmittel und Bodenbehandlungsmittel)  oder sonstige 
Bioziden zu behandeln, zu düngen oder zu kalken; 

 
unberührt bleibt die Bewirtschaftung von Flächen, die im Rah-
men landwirtschaftlicher Förderprogramme (z.B. Flächenstillle-
gungsprogramm) zurzeit des Inkrafttretens dieser Verordnung 
nicht genutzt werden, nach Ablauf der vertraglichen Rege-
lung.  

 
§ 4 

Landwirtschaftliche Regelungen 
 
(1) Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann - außer auf den vegetations-

kundlich bedeutsamen Flächen - entsprechend den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis fortgeführt werden. 

 
Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung, die über die in 
den §§ 3 und 4 aufgeführten Einschränkungen hinausgehen und die zur 
Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im Sinne 
von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarungen mit den 
betroffenen Landwirten vorbehalten. 

 
Hinweis: 

Flächen, die auf der vertraglichen Basis der Sonderprogramme des Na-

turschutzes des Landes Nordrhein-Westfalen bereits von Acker in Grün-

land umgewandelt worden sind oder zukünftig umgewandelt werden, 

dürfen gemäß § 3a Abs. 2 LG  nach Vertragsablauf wieder in  ihren Ur-

sprungszustand zurückgeführt werden.  

 
(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 
 

1. Grünland umzuwandeln oder umzubrechen. 
 

Ausnahme: 
Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten können außerhalb der 
vegetationskundlich bedeutsamen Flächen unter Beachtung des in 
§ 2 formulierten Schutzzieles nach vorangegangener Anzeige bei 
der Unteren Landschaftsbehörde in der Zeit vom 01.07. bis 30.09. 
durchgeführt werden. Mit der Maßnahme darf erst begonnen wer-
den, wenn die Untere Landschaftsbehörde nicht binnen eines Mo-
nats nach der Anzeige hiergegen Bedenken erhebt; 
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Begriffsbestimmung: 
Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung von Grün-
land oder Brachflächen in Acker oder eine andere Nutzungsart. 
Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirt-
schaft vorübergehende mechanische Veränderung von Grünland 
und die sofortige Wiederherstellung der Fläche als Dauergrünland 
nach dem Umbruch; 
 

 2. Düngemittel oder Wirtschaftsdünger auf Brachflächen, Uferbö-
schungen und Feldrainen anzuwenden oder auf Brachflächen, 
Uferböschungen, Feldrainen und vegetationskundlich bedeutsa-
men Flächen zu lagern; 

 
2. die Pflanzendecke abzubrennen oder mit chemischen Mitteln nied-

rig zu halten; 
 

3. außerhalb von Ackerflächen Silage- und Futtermieten anzulegen 
sowie Stallmist, Heu- und Silageballen und andere landwirtschaftli-
che Stoffe und Geräte zu lagern; 

 
4. die Neuanlage von Gräben oder Dränagen zur Absenkung des 

Grundwasserstandes sowie die Anlage von Mulden zur Ableitung 
von Oberflächenwasser; 

 
Hinweis: 

Hiervon unberührt bleibt die Unterhaltung oder Erneuerung beste-

hender Dränagen, Gräben und Gewässer, wobei jedoch die ent-

wässernde Wirkung bzw. Vorflut nicht über das Maß zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Unterschutzstellung (Verordnung vom 22.08.1988) 

hinaus verändert werden darf. 

 
§ 5 

Jagdliche Regelungen 

 
(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es verboten: 
 
1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker und Wildfütte-

rungsplätze einschließlich Kirrungen außerhalb von Ackerflächen anzule-
gen sowie vorhandene Wildäsungsflächen und Wildäcker zu düngen 
oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklusive Schädlingsbekämpfungsmittel 
und Bodenbehandlungsmittel)  oder sonstigen Bioziden zu behandeln; 
 
Hinweis:  

Die Verordnung über die Bejagung, Fütterung und Kirrung von Wild (Füt-

terungsverordnung) vom 23.01.1998 (GV. NRW. S. 186, ber. S. 380),  in der 

jeweils gültigen Fassung, ist zu beachten; 
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2. in Notzeiten Wildfütterungen auf vegetationskundlich bedeutsamen Flä-
chen vorzunehmen; 

 
3. das Naturschutzgebiet außerhalb von Straßen und Wegen zu befahren 

mit Ausnahme zur Versorgung des kranken oder verletzten Wildes gemäß 
§ 22a Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in der Fassung vom 29.09.1976 
(BGBl. I S. 2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur Bergung des erleg-
ten Wildes sowie zum notwendigen Ersatz bestehender Ansitzeinrichtun-
gen in der Zeit vom 01.10. – 01.03.; 

 
4. jagdbare Tiere auszusetzen; 
 
5. die Fallenjagd in der Zeit vom 15.03. – 15.06. auszuüben sowie „Kunstbau-

ten“ (z. B. zur Fuchsbejagung) anzulegen. 
 
Ausnahme:  
Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag eine Ausnahme, sofern 
Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutzzweck und Schutz-
ziel  nicht entgegenstehen.  

 
(2) Einschränkungen der jagdlichen Nutzung, die über die in den §§ 3 und 5 

aufgeführten Einschränkungen hinaus gehen und die zum Schutz von Ar-
ten oder zur Herstellung oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaf-
ten im Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Vereinbarun-
gen mit den betroffenen Jagdrechtsinhabern vorbehalten. 

 

§ 6 
Nicht betroffene Tätigkeiten 

 
Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:  
 
1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, genehmigte oder 

selbst durchgeführte Pflege-, Entwicklungs- und Sicherungsmaßnahmen; 
 
2. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig ausgeübte Nut-

zungen und Befugnisse, die Wartung und Unterhaltung sowie der not-
wendige Ersatz bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 
Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung keine andere 
Regelung enthält. 

 
3. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen. Zeitpunkt und 

Umfang dieser Maßnahmen sind mit der Unteren Landschaftsbehörde 
abzustimmen; 

 
4. die ordnungsgemäße Ausübung der Landwirtschaft und der Forstwirt-

schaft und der unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis sowie der Imkerei in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
unter Beachtung der Regelungen der §§ 3 und 4; 
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5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maßnahmen des Jagd-

schutzes gemäß § 23 BJagdG in V. m. § 25 Abs. 1 LJG-NRW und unter 
Beachtung der Regelungen in den §§ 3 und 5;  

 
6. die Durchführung von wissenschaftlichen, ökologischen Untersuchungen 

nach vorheriger Absprache mit der Unteren Landschaftsbehörde. 
 

Hinweis: 

Die Rechte des Eigentümers der Flächen werden durch die Ausnahme-

genehmigung nicht berührt. 

 
§ 7 

Befreiungen 
 
Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere Landschaftsbehörde 
nach § 69 Abs. 1 LG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn  
 
a) die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall  
 

aa) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu vereinbaren ist oder  

 
ab) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Land-

schaft führen würde 
 
oder  
 
b) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfor-

dern. 
 
§ 5 LG gilt entsprechend.  
 

§ 8 
Gesetzlich geschützte Biotope 

 
Strengere Regelungen des § 62 LG über die gesetzlich geschützten Biotope 
bleiben von den Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs.1 LG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig gegen die Verbote dieser Verordnung verstößt.  
 
(2) Nach § 71 Abs.1 LG können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 

zu 50.000,00 EUR geahndet werden. 
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(3) Unabhängig von den Regelungen des Landschaftsgesetzes wird gemäß 

§ 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gültigen Fassung  mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer innerhalb 
des Naturschutzgebietes  

 
1. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile abbaut oder ge-

winnt;  
 

2. Abgrabungen oder Aufschüttungen vornimmt;  
 

3. Gewässer schafft, verändert oder beseitigt;  
 

4. Moore, Sümpfe, Brüche oder sonstige Feuchtgebiete entwässert; 
 

5. Wald rodet; 
 

6. Tiere einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders ge-
schützten Art tötet, fängt, diesen nachstellt oder deren Gelege 
ganz oder teilweise zerstört oder entfernt; 

 
7. Pflanzen einer im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes besonders 

geschützten Art beschädigt oder entfernt oder  
 

8. ein Gebäude errichtet  
 

und dadurch den jeweiligen Schutzzweck nicht unerheblich beeinträch-
tigt. Handelt der Täter fahrlässig, so kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder eine Geldstrafe (§ 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB) verhängt werden.  

 
§ 10 

Verfahrens- und Formvorschriften 
 
Hinweis gemäß § 42 a Abs. 4 LG: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Landschaftsgesetzes 
und des Ordnungsbehördengesetzes kann gegen diese Verordnung nur in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder  
 
b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Bezirksregierung Müns-

ter - Höhere Landschaftsbehörde - vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
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§ 11 

Aufhebung bestehender Verordnungen 
 

Für den in § 1 dieser Verordnung genannten Geltungsbereich hebe ich die  
 

ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung des Gebietes „Weiner 
Mark“, Gemarkung Ochtrup, Stadt Ochtrup, Kreis Steinfurt, als Natur-
schutzgebiet vom 22.08.1988, veröffentlicht im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster am 03.09.1988 
 

auf. 
 

§ 12 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Münster in Kraft.  
 
 
Münster, 19.07.2007    Bezirksregierung Münster  
      - Höhere Landschaftsbehörde - 
      51.2.1-11/ST-17 
       
 
 
 
      Dr. Jörg Twenhöven   
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148 Verordnung zur Änderung der ordnungs

behördlichen Verordnungen zur Ausweisung 

der Gebiete Heiliges Meer - Heupen, Haver-

forths Wiesen, Düsterdicker Niederung, 

Feuchtwiese Hohncr Mark, Feuchtwiese 

Hansell und Ilanseller Floth, Feuchtwiese 

Kröner , Fledder, Finkenfeld, Halverder A a -

Nicdcrung, Halverder Moor, Krcienfeid, 

Weiner Mark, Seiler Feld, Wiesen am Max-

Clemcns-Kanal, Trogbahn / Wienhake, Me¬

sumer Mark, A m Janhaarspool, Wadelheim-

Bentlage, Wehrstroot, Salzquelle am 

Rothenberge, im Kreis Steinfurt als Natur

schutzgebiete 

Aufgrund 

- des § 42a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des 

Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 

(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekannt

machung vom 21.07.2000 (GV. N R W . S. 568), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom [6.03.2010 

{ G V . N R W . S. 183 f f . ) in Verbindung mit § 23 des 

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspilege 

(Bundesnalurschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung 

vom 06.02.2012 (BGBl . I , S. 148), 

- der i j i j 12, 25 und 27 des Gesetzes über Autbau und Be

fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördenge

setz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV. N R W . S. 528), zuletzt geändert durch 

Art ikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. N R W . S. 

765), 

wird verordnet: 

§ 1 

(1) Die Ordnungsbehördl ichen Verordnungen zur Aus

weisung der Gebiete 

- „Heil iges Meer - Heupen". Gemeinden Hopsten und 

Recke. Kreis Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 

28.11.2008. veröffentl icht im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Müns ter am 12.12.2008, Nr. 50; 

- „Haverfor ths Wiesen und Grützemachers Kanälchen' ' , 

Stadt Hörstel und Gemeinde Saerbeck, Kreis Steinfurt, 

als Naturschutzgebiet vom 06.08.2007. veröffentl icht im 

Amtsblatt f ü r den Regierungsbezirk Münster am 

17.08.2007, Nr. 33: 

- . .Düsterdieker Niederung", Gemeinden Mettingen und 

Westerkappeln, Saerbeck, Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 06.02.2008. veröffent l icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

18.04.1992, Nr. 16; 

- „Feuchtwiese Hohner Mark". Stadt Lengerich. Kreis 

Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 18.01.2008. 

veröffent l icht im Amtsblatt Tür den Regierungsbezirk 

Münster am 08.02.2008. Nr . 6; 

- „Feuchlwiese Hansell"' und „Hansel ler Floth", Stadt 

Greven und Gemeinde Altenberge, Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 18.01.2008. veröffentl icht im 

Amtsblatt f ü r den Regierungsbezirk Münster am 

08.02.2008, Nr . 6; 

- „Feuchtwiese Kröner" . Stadl Lengerich, Kreis Steinfurt, 

als Naturschutzgebiet vom 18.01.2008. veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

08.02.2008. Nr . 6: 

- „Fledder" . Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 09.12.2008. veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

09.01.2009. Nr. 1/2 

- ..Finkenfeld"1

. Gemeinde Hopsten. Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 28.11.2008, veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

12.12.2008. Nr. 50; 

- „Halverder Aa-Niederung", Gemeinde Hopsten, Kreis 

Stemfurt. als Naturschutzgebiet vom 24.02.2009, 

veröffentl icht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster am 13.03.2009. Nr. 11: 

- „Halverder Moor'". Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt. 

als Naturschutzgebiet vom 13.11.2008, veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

28.11.2008. Nr. 48: 

- „Kreienfeld", Gemeinde Hopsten, Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 05.02.2009. veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

27.02.2009. Nr. 9: 

- ..Weiner Mark", Stadt Ochtrup, Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 19.07.2007. veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

03.08.2007. Nr. 31 : 

- „Seiler Feld", Stadt Steinfurt, Kreis Steinfürt, als 

Naturschutzgebiet vom 04.06.2009. veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

19.06.2009, Nr. 25; 

- „Wiesen am Max-Clemens-Kanal". Stadt Emsdetten. 

Kreis Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 26.07.2006. 

veröffentl icht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster am 18.08.2006. Nr. 33; 

- „Trogbahn / Wienhake", Stadt Hörstel und Gemeinde 

Hopsten. Kreis Steinfurt. als Naturschutzgebiet vom 

28.11.2008. veröffentl icht im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Münster am 12.12.2008, Nr. 50: 

- „Mesumer Mark'". Städte Rheine und Emsdetten, Kreis 

Steinfurt, als Naturschutzgebiet vom 04.06.2009. 

veröffentl icht im Amtsblatt tür den Regierungsbezirk 

Münster am 19.06.2009. Nr. 25; 

- „Am Janhaarspool"', Städte Tecklenburg und 

Ibbenbüren, Kreis Steinfurt. als Naturschutzgebiet vom 

16.07.2009. veröffentl icht im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Münster am 31.07.2009. Nr. 31 ; 

- „Wadelhe im-Bent lage" . Stadt Rheine und Gemeinde 

Neuenkirchen, Kreis Steinfurt. als Naturschutzgebiet vom 

04.06.2009, veröffentl icht im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Münster am 19.06.2009: Nr. 25: 

- „Wehrstroot", Gemeinde Hopsten. Kreis Steinfurt, als 

Naturschutzgebiet vom 09.12.2008, veröffentl icht im 

Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster am 

09.01.2009, Nr. 1/2; 

- ..Salzquelle am Rothenberge", Gemeinde Wettringen, 

Kreis Steinfürt, als Naturschutzgebiet vom 09.02.2007. 

veröffent l icht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster am 23.02.2007, Nr. 8; 

werden wie nachstehend geändert : 

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

Die ordnungsgemäße Landwirtschaft kann entsprechend 

den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis fortgeführt 

werden. 

Einschränkungen der landwirtschaftlichen Bodennut

zung, die über die in den §§ 3 und 4 aufgeführten 

Einschränkungen hinausgehen und die zw Herstellung 

oder Wiederherstellung von Lebensgemeinschaften im 
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Sinne von § 2 zweckmäßig sind, bleiben freiwilligen Ver

einbarungen mit den betroffenen Landwirten vorbehalten, 

§ 4 Abs. 2 Nr . 1 erhält folgende Fassung 

Grünland umzuwandeln oder umzubrechen. 

Unberührt bleiben Pflegeumbrüche und Wiedereinsaaten 

nach vorangegangener Anzeige bei der Unteren Land

schaftsbehörde. Die Anzeige muss mindestens vier 

Wochen vor Durchführung der Maßnahme erfolgen. 

Begriffsbestimmung: 

Umwandlung ist eine auf Dauer angelegte Veränderung 

von Grünland oder Brachflächen in Acker oder eine 

andere Nutzungsart. 

Pflegeumbruch ist eine im Rahmen der ordnungs

gemäßen Landwirtschaft vorübergehende mechanische 

Veränderung von Grünland und die sofortige Wie

derherstellung der Fläche als Dauergrünland nach dem 

Umbruch: 

(2) Diese Verordnung kann während der Dienstsfunden 

bei folgenden Behörden eingesehen werden: 

a) Bezirksregierung Münster 

- Höhere Landschaf tsbehörde -

Dienstgebäude Overberghaus 

Albrecht-Thaer-Str. 9 

48147 Münster 

b) Landrat des Kreises Steinfurt 

- Untere Landschaf tsbehörde -

Verwaltungsstelle Tecklenburg 

Landrat-Schultz-Straße 1 

49545 Tecklenburg. 

§ 2 

Gemäß § 42a Abs. 4 Satz 2 wi rd auf § 42a Abs. 4 Satz 1 

L G hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Form Vorschriften 

des Landschaftsgeselzes und des Ordnungsbehörden

gesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb 

eines Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht 

werden, es sei denn. 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder 

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaf tsbehörde -

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 

Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 

Münster in Kraft . 

MOnslet, den . -Juni 2012 BeTirksnKiifliiiny MflngW 
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